
In der Senatssitzung am 25. Februar 2025 beschlossene Antwort 
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Anträge auf Hilfen bei drohenden Energiesperren an Jobcenter und Amt für So-
ziale Dienste 
 
Anfrage der Abgeordneten Sofia Leonidakis, Nelson Janßen und Fraktion 
Die Linke 
 
 
Wir fragen den Senat: 
 
1. Wie häufig wurden in der Stadtgemeinde Bremen in den Jahren 2019 bis 2024 An-
träge auf Hilfen bei drohenden Energiesperren beim Jobcenter (nach SGB II) und 
beim Amt für Soziale Dienste (SGB XII §27 a und §36) gestellt, die nicht über den 
Härtefallfonds zur Vermeidung von Energiesperren liefen (bitte nach Jahr und Job-
center/AfSD differenzieren)? 
 
2. Wie viele der in Frage 1 angesprochenen gestellten Anträge wurden positiv bewil-
ligt (bitte nach Jahr und Jobcenter/AfSD differenzieren und im Fall von bewilligten 
Anträgen nach SGB XII bitte differenzieren nach Leistungsbewilligung in Form von 
Zuschuss oder in Form von Darlehen)? 
 
3. Wie viele der Anträge auf Hilfen bei drohenden Energiesperren, die in den Jahren 
2019 bis 2024 an das Amt für Soziale Dienste gerichtet wurden, wurden von Perso-
nen eingereicht, die bis zur Antragstellung noch keine Leistungen nach SGB XII er-
halten hatten? 

Zu Frage 1: 
Seit dem Jahr 2019 wurden beim Amt für Soziale Dienste insgesamt 365 Anträge ge-
stellt, hierbei sind Wassersperren einbezogen. Die jährlichen Antragszahlen im Be-
reich des SGB XII verteilen sich wie folgt: 
Im Jahr 2019 wurden 80 Anträge gestellt, im Jahr 2020 69 Anträge, im Jahr 2021 66 
Anträge, im Jahr 2022 49 Anträge, im Jahr 2023 45 Anträge und im Jahr 2024 wur-
den insgesamt 56 Anträge gestellt.  
In Bezug auf Anträge auf Leistungen zur Übernahme von Energie- und Wassersper-
ren nach dem SGB II hat das Jobcenter mitgeteilt, dass die Statistik der Bunde-
sagentur für Arbeit keine Prozesse der Antragsstellung und Bewilligung von Leistun-
gen nach dem SGB II mit Zahlen abbildet. Eine differenzierte Darstellung ist daher für 
den Bereich des SGB II nicht möglich.  

Zu Frage 2: 
Im Amt für Soziale Dienste erfolgten die Bewilligungen seit 2019 in 24 Fällen als Zu-
schuss, in allen anderen Fällen als Darlehen. Die jährliche Verteilung stellt sich wie 
folgt dar: 
In 2019 wurden in sieben Fällen ein Zuschuss und 73 ein Darlehen erteilt, in 2020 
waren es fünf zu 64, in 2021 waren es sechs zu 60, in 2022 zwei zu 47 und in 2023 
vier zu 41. Im Jahr 2024 wurden keine Zuschüsse, jedoch 49 Darlehen erteilt. Seit 
November 2023 wurden ausschließlich Zuschüsse bewilligt. Dies erfolgte im Zusam-
menhang mit der besonderen Konstruktion des erweiterten Härtefallfonds.  
In Bezug auf Bewilligungen von Leistungen zur Übernahme von Energie– und Was-
sersperren nach dem SGB II ist eine differenzierte Darstellung für den Bereich des 
SGB II nicht möglich.  

Zu Frage 3: 
Es erfolgt keine gesonderte Erfassung von Anträgen von Personen, die keine Leis-
tungen nach SGB XII erhalten. 


